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„Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen..
(Meditation über Markus 9, 37) von Frifj Huber, Pfarrer am Basler Waisenhaus

Die Bibel spricht auf doppelte Weise vom Kind,
so daß wir daraus direkt einen zweifachen Begriff
bilden könnten. Das einemal geht es um das Kind
im natürlichen Sinne — es sind die Kinder, z. B.
auch Jesus als Kind. Und außerdem finden wir
den Begriff „Kind" als Bezeichnung mit rein
geistiger Bedeutung. Kinder des Vaters im Himmel
sind wir als solche, die da glauben. „Kindschaft"
heißt das Ziel unserer Sehnsucht als Christen. Es
ist noch nicht erschienen, was wir sein werden.
Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, daß
wir dem gleich sein werden, der in besonderer
Weise Gottes Sohn heißt. (1. Joh. 3,1.) Diesen
zweiten geistigen Sinn könnten wir als bloß
bildhaft-symbolisch nehmen, wenn nicht gerade den
Kindern im natürlichen Sinne immer wieder in
der Richtung auf diese Bedeutung des Wortes ein
Vorzug gegeben würde. Tatsächlicherhalten denn
auch die Kinder in der Bibel eine Stellung wie
nirgendwo sonst. Kindlichkeit und Kindersinn
müssen wir direkt bei den Kindern lernen. Diese
scheinen, besonders nach den Worten Jesu, in
einer Beziehung zur „Welt des Vaters" zu stehen,
die uns Erwachsenen abhanden gekommen ist.
„Es sei denn, daß ihr werdet wie die Kinder, so
könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen." (Joh.
3,3.) Diese Stellungsnahme der Bibel zu den
Kindern muß doch eine direkte Anweisung
enthalten auch für unsern Umgang mit ihnen. Und
wo geschähe dies deutlicher als in dem Wort,
aus welchem alle am Evangelium orientierte
Fürsorge an Kindern stammt: „Wer solch ein Kind
aufnimmt in meinem Namen

Wir werden uns im folgenden um den biblisch-
theologischen Gehalt dieses Wortes bemühen.
Das will aber nicht bedeuten: in einer von aller
Praxis gesonderten, „rein prinzipiellen" Weise.
Was heißt: Ein Kind aufnehmen in Jesu Namen?
Diese Frage stellen, kann nur praktischen Sinn
haben. Entweder erwacht sie bei uns, wenn wir

die Bibel lesen und läßt uns augenblicklich
hinausschauen in die Wirklichkeit des Lebens und
darnach forschen, wo und wie sich die Anweisung
im Worte Jesu erfülle. Oder aber wir stehen in
Problemen und Nöten mit unsern Kindern und
kommen von hier aus zur Bibel mit dem
Verlangen, es möchte uns in den Worten dieses
Buches helfend und Weg weisend ein Licht
geschenkt werden. Auf die eine oder andere Art
können wir alle durch das Wort in Markus 9
berührt sein. Es steht ja auch in der Bibel nicht
isoliert da, sondern in einem bedeutsamen
Zusammenhang, aus dem sich die Beziehung zu
Tatsächlichkeiten unseres Lebens schnell ergibt. Der
hier erstehende Fragenkomplex wird sich uns
aber um zwei Punkte, die in einem dritten
zusammengefaßt werden, ordnen: 1. um die Mutter
des Kindleins, 2. um das Kind selber und 3. um
das, was beide als Glied der Kirche sind.

Die Mutter des Kindleins findet nur in einer der
Perikopen, die das Thema: Jesus und die Kinder

behandeln, Erwähnung. Markus 10 sind es

Mütter, die ihre Kleinen zu Jesus bringen. Sie
versprechen sich etwas davon, daß er die Kinder
anrühre. Und Jesus läßt sie gewähren. Er nimmt
das Drängen der Mütter in Schutz und räumt den
Kindern einen Platz bei sich ein. „Lasset die Kindlein

zu mir kommen und wehret ihnen nicht!"
Das andere Mal (in Markus 9) geschieht es in
einem Hause zu Kapernaum, daß Jesus um eines
einzelnen Kindes willen plötzlich das Gespräch
unterbricht, welches er mit seinen Jüngern führt.
Er zieht das Kind an sich, herzt es und spricht:
„Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem
Namen, der nimmt mich auf; und wer mich
aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat."

Der spezielle Zusammenhang, in welchem das
Wort Markus 9 steht, ist von hoher Bedeutung.
Die Worte Jesu sind hier nicht nur eindringlicher
und ausführlicher als in Markus 10. Auch der
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